Betrifft: Vorschlag zur Änderung des § 1685 BGB

Sehr geehrte Damen und Herren Bundestagsabgeordnete,

Mitglieder des Petitionsausschusses

Vielen Großeltern wird das Umgangsrecht mit ihren Enkelkindern durch die Eltern oder - im Fall von Trennungen - durch den sorgeberechtigten Elternteil verwehrt. Und dies,  obwohl sie eine enge Verbindung mit ihnen hatten. Wenn diese Großeltern nun vor Gericht ihr Recht suchen, müssen sie feststellen, daß sie es nicht bekommen: Sie können nicht beweisen, wie es das o. a. Gesetz fordert, dass der Umgang dem Wohl des Kindes dient. Dies ist jedoch für Familienpsychologen längst keine Frage mehr. 

Für mich ist der Umgang von Großeltern mit ihren Enkelkindern ein Menschenrecht, das nur außer Kraft gesetzt werden darf, wenn wichtige Gründe dagegen angeführt werden können. 

Aus diesem Grunde beantrage ich, das Gesetz zu ändern. Nicht mehr die Großeltern müssen künftig den Beweis erbringen, daß der Umgang mit ihnen dem Kindeswohl dient. Vielmehr sollen die dagegen auftretenden Eltern oder Elternteile begründen und beweisen, dass der beantragte Umgang nicht dem Kindeswohl dient.

